
�����������
���������������������������������������������������

Aus dem Inhalt

Aufträge angeln: Handwerker-
auktionen im Internet Seite 2

Stimmung gestalten: Das direkte 
Gespräch suchen Seite 3

Risiken erkennen: Das Rating
verstehen und verbessern Seite 4

Januar I 2010

Fenster im Betrieb
müssen geschlossen sein

Wer sein Unternehmen gegen 
Diebstahl versichert hat, muss dafür 
Sorge tragen, dass die Fenster immer 
geschlossen sind. Das Zurücklassen 
eines Fensters in Kippstellung durch 
einen Mitarbeiter beinhaltet nach 
einer Entscheidung des Landgerichts 
Saarbrücken (AZ: 14 O 205/04) näm-
lich einen Verstoß gegen die Sicher-
heitsvorschrift. 

In der Folge muss die Versicherung 
nicht zahlen, wenn wie im entschiede-
nen Fall der Zugang der Täter nicht 
anders als durch das halboffene Fens-
ter erklärbar ist. Der betroffene Unter-
nehmer berief sich darauf, dass der 
oder die Täter das Fenster auch hätte 
einschlagen können. Das aber ließen 
die Richter nicht gelten, weil es kei-
nen Anhalts-
punkt dafür 
gibt, dass die 
Täter auch bei
ordentlich ver-
schlossenen 
Fenstern und 
Türen einge-
brochen wä-
ren. 

Vorsicht vor Preisschlachten 
Unternehmen senken in wirtschaftlich schwierigen Zeiten oftmals ihre 
Preise, um sich gegen die Konkurrenz behaupten zu können. Diese Preis-
kriege führen jedoch nur selten zum gewünschten Erfolg. Am Ende der 
Abwärtsspirale sind die Preise zu niedrig und können nach der Krise nicht 
mehr erhöht werden, weil sich die Kunden daran gewöhnt haben.

Mehr als die Hälfte der europäi-
schen Unternehmen befindet sich 
nach eigenen Angaben in einem 
Preiskrieg und hat die Preise in der 
Krise massiv reduziert. Die überwäl-
tigende Mehrheit (95 %) macht dafür 
die Konkurrenz verantwortlich. Dies 
ergab eine Studie der Strategiebera-
tung Simon-Kucher & Partners unter 
1.220 Führungskräften aus acht euro-
päischen Ländern. Obwohl mehr als 
zwei Drittel der Befrag-
ten der Ansicht sind, 
dass Preissenkun-
gen nicht im gleichen 
Maße den Absatz stei-
gern, reduzierten trotz-
dem knapp 40 % ihre 
Preise schon während 
der ersten Krisenmo-
nate. „Das richtige 
Wissen ist also vor-
handen. Unter dem 
Druck der Krise wird 
es aber offensicht-
lich missachtet“, kon-
statiert Frank Bilstein, 
Geschäftsführer bei 
Simon-Kucher.

Allerdings hänge die Neigung zu 
Preiskriegen stark vom jeweiligen 
Land ab: Während 63 % der spani-
schen Betriebe ihre Preise senkten, 
sind es in Deutschland 51 % und in 
Großbritannien nur noch knapp ein 
Drittel der Unternehmen. Auch inner-
halb der Branchen offenbaren sich 
deutliche Unterschiede: Knapp zwei 
Drittel der Betriebe aus den Bereichen 
Produktion, Telekommunikation und 
Maschinenbau befinden sich eige-
nen Angaben zufolge in einer Preis-
schlacht. Hingegen sind dies bei Kon-

sumgütern, Medien und IT-Dienstleis-
tern nur noch 40 %. Etwas mehr als 
die Hälfte der befragten Unterneh-
men setzt seine strategischen Prio-
ritäten auch stärker auf aktives Kos-
ten- anstatt auf Preismanagement. 
„Erstaunlich, denn Unternehmen mit 
dem Fokus auf Preismanagement sind 
ertragreicher“, betont Bilstein. Die 
meisten Unternehmen messen dem 
angestrebten Absatz- und Marktan-

teil größere Bedeu-
tung zu als stabilen 
Preisen. Dabei über-
sähen viele, dass oft 
weit mehr Absatz nötig 
ist als sie denken, um 
Preissenkungen aus-
zugleichen. „Rund drei 
Viertel unterschätzen 
den nötigen ausglei-
chenden Absatz um 
mehr als 30 %. Allein 
der richtige Einsatz 
des Taschenrechners 
könnte viele Unterneh-
men vor folgenschwe-
ren Fehlern bewah-
ren“, so Bilstein.

Hinsichtlich der künftigen Ent-
wicklung des Preisniveaus ist zwar 
knapp die Hälfte der Unternehmen 
der Ansicht, dass die Preise in die-
sem Jahr gleich bleiben werden. Rund 
37 % glauben allerdings, dass es in 
Zukunft einfacher sei, die Preise wie-
der zu heben anstatt die Kunden 
zurück zu gewinnen. Ein gefährlicher 
Trugschluss. Die Realität zeige, dass 
sich Kunden sehr schnell an niedri-
ge Preise gewöhnten und Erhöhungen 
selbst in guten Zeiten schwierig seien, 
warnt Bilstein.
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Ohne das so genannte Mitmach-
Web 2.0 scheint Marketing kaum 
mehr möglich zu sein. Wie auch klei-
nere Betriebe das soziale Netz und 
seine neuen Bestandteile für ihr Mar-
keting nutzen können, zeigt der neue 
kostenlose Leitfaden „Social Media 
Marketing“ des Hightech-Verbandes 
BITKOM. 

Die 24-seitige Broschüre führt inte-
ressierte Unternehmer mittels prakti-
scher Tipps, einem Glossar zu den 
wichtigsten Social-Media-Begriffen, 
Checklisten sowie einer Fallstudie in 
das Thema „Social Media Marketing“ 
ein. Dabei handelt es sich um ein 
Onlinemarketing, bei dem die Unter-

nehmen ihre Ziele durch das Betei-
ligen an sozialen Netzwerken errei-
chen wollen. Unternehmensziele kön-
nen sein: die Bekanntheit des Unter-
nehmens und der Marke zu erhöhen, 
neue Kunden zu gewinnen und den 
Verkauf zu verbessern. Das wichtigs-
te an sozialen Netzportalen ist aller-
dings die Kommunikation und Inter-
aktion mit den Nutzern. Hier erhalten 
Unternehmen zum einen ein schnel-
les Feedback zur Qualität ihrer Pro-
dukte. Zum anderen können sie damit 
gezielt auf Kritik reagieren und Män-
gel beseitigen. 

Download: www.bitkom.org/de/
themen/54842_60374.aspx

Auch für KMU: Marketing im Web 2.0 

Neue Wege gehen:
Bei Handwerkerauktionen im Netz Aufträge angeln

In wirtschaftlichen Krisenzei-
ten sind die Budgets knapp und 
demzufolge die Aufträge rar. Um 
Engpässe zu überbrücken, wer-
den deshalb Handwerkerauktionen 
im Internet immer beliebter. Wer 
Handwerksdienste anbietet, kann 
so auf verschiedenen Onlineporta-
len Aufträge an Land ziehen. Doch 
Vorsicht: Es gibt große Qualitätsun-
terschiede und deutliche Mängel. 
Das Deutsche Institut für Service-
Qualität (DISQ) hat sechs bedeu-
tende Handwerkerauktionsportale 
untersucht.

Im Rahmen eines umfassenden 
Tests wurden beispielsweise die Kon-
taktqualität auf E-Mail-Anfragen über-
prüft und das Leistungsangebot der 
Handwerkerportale analysiert. Dabei 
zeigten sich deutliche Defizite hin-
sichtlich der Sicherheit. Ein Drit-
tel der Auktionsanbieter bot weder 
einen Treuhandservice an (ein Konto, 
auf dem die Auftragsgelder hinterlegt 
werden können) noch die Verschlüs-
selung der Seiten beim Log-In-Vor-
gang. Zudem wurden bei keinem der 
Portale die genutzten Passwörter auf 
ihre Sicherheit überprüft.

Auch im Bereich Service, zum Bei-
spiel bei den E-Mail-Anfragen, zeig-
te sich deutlicher Verbesserungs-
bedarf: Ein Viertel davon wurde gar 
nicht beantwortet. Als größtes Manko 
erwies sich die Kommunikationsqua-

lität. „Knapp 90 % der Tester waren 
mit der Individualität der Antworten 
nicht zufrieden und nur jede 20. E-
Mail wurde als freundlich eingestuft“, 
berichtet Markus Hamer, Geschäfts-
führer des Instituts.

Zum Gesamtsieger „Beste 
Handwerkerauktion 2009“ wurde 
www.blauarbeit.de gekürt, das Por-
tal bot den besten Service und 
überzeugte durch das zweitbes-
te Leistungsangebot. Rang 2 beleg-
te www.myhammer.de mit dem 
besten Angebot, gefolgt von 
www.undertool.de mit dem zweitbes-
ten Service. Platz 4 bis 6 im Gesamt-
ergebnis erhielten www.auftrago.de, 
www.jobdoo.de und www.work5.de.

Während bei der Serviceanaly-
se blauarbeit.de mit der Kontakt-
qualität punktete - Anfragen wur-
den im Durchschnitt bereits innerhalb 
einer Stunde beantwortet - benötigte 
myhammer.de hingegen durchschnitt-
lich fast vier Tage. Beim 
Servicekriterium Zuver-
lässigkeit erreichte 
undertool.de die Spit-
zenposition, acht der 
zehn Testanfragen wur-
den beantwortet. In der 
Leistungsanalyse über-
zeugte myhammer.de 
vor allem durch den 
Umfang der angebo-
tenen Funktionen und 
das hohe Sicherheits-

niveau. Das zweitbeste Angebot an 
Leistungen und Funktionen fand 
sich bei auftrago.de. Unterschiede 
zeigten sich auch bei den Gebüh-
ren: Für die Kunden sind die Porta-
le zwar kostenlos, jedoch verlangt 
die Hälfte der Auktionshäuser Provi-
sionen von den Handwerkern. Wäh-
rend bei blauarbeit.de, jobdoo.de und 
work5.de keine Gebühren anfallen, 
müssen bei den anderen drei Portalen 
zwischen 2 % und 4,5 % des Netto-
auftragswerts bei einer erfolgreichen 
Auktion entrichtet werden.

Handwerker, die Onlineauktionen 
nutzen wollen, sollten darauf ach-
ten, ihre Fähigkeiten detailliert zu 
beschreiben und ihr Profil mit Hilfe 
von Projektfotos, Meisterbriefen 
oder Auszeichnungen zu untermau-
ern. Denn wider Erwarten gehen viele 
Aufträge nicht an den Niedrigstbie-
tenden, sondern an Handwerker mit 
guten Bewertungen. 
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Krankenversicherung:
Steuererleichterungen für Beitragszahler

Im Jahr 2010 können deutlich mehr 
Aufwendungen für die Kranken-
versicherung von der Steuer abge-
setzt werden als bisher. So steigt der 
Höchstbetrag für die generelle steu-
erliche Absetzbarkeit von Versiche-
rungsbeiträgen von bisher 1.500 auf 
1.900 Euro für Arbeitnehmer sowie 
von 2.400 auf 2.800 Euro für Selbst-
ständige. Dieser gilt sowohl für die 
Kranken- und Pflegeversicherungs-
beiträge als auch für sonstige Versi-
cherungen wie zum Beispiel Unfall-,
Haftpflicht- oder Berufsunfähig-
keitsversicherungen. Dabei gilt aber: 
Abzugsfähig sind nur die Beiträge für 
eine Basis-Krankenversicherung, wie 
sie die Gesetzliche Krankenversiche-
rung anbietet. 

Für privat Krankenversicherte heißt 
das: Beitragsaufwendungen für Kom-
fortleistungen wie Einbettzimmer und 
Chefarztbehandlung sind vom unbe-
schränkten Abzug ausgenommen, es 
sei denn, der Höchstbetrag ist noch 
nicht ausgeschöpft. Dann können 
auch andere Versicherungsbeiträge 

steuerlich berücksichtigt werden. 
Umgekehrt sind aber die tatsächli-
chen Kranken- und Pflegebeiträge für 
einen Basisversicherungsschutz auch 
dann voll absetzbar, wenn sie die 
Höchstbeträge überschreiten. 

Nicht abzugsfähig sind auch – 
sowohl für Kassenmitglieder als auch 
für Privatversicherte – Beitragsauf-

wendungen für das Krankengeld. 
Kassenmitglieder müssen für das 
Krankengeld eine Pauschale von 4 %
vom Beitrag abziehen, Privatversi-
cherte müssen den Beitragsanteil 
für das Krankengeld aus dem Tarif 
herausrechnen lassen. Dabei helfen 
die Versicherungsunternehmen und 
ihre Vermittler. 

* Krankenzusatzversicherung, private Unfallversicherung, Haftpþichtversicherung, Berufsunfªhigkeitsversi-
cherung, Risikolebensversicherung

Stimmung aktiv gestalten - Kommunikation ist das A und O
Wirtschaftliche Turbulenzen er-

fordern entschlossenes unterneh-
merisches Handeln. Aber mit wel-
chen Steuerungsinstrumenten kön-
nen die notwendigen Beschlüs-
se im Unternehmen auch effektiv 
und effizient erreicht werden? Eine 
aktuelle Untersuchung des Fraun-
hofer Instituts für Arbeitswirtschaft 
und Organisation (IAO) hat die zen-
tralen Kriterien für Entscheidungs-
prozesse in wirtschaftlich schlech-
ten Zeiten analysiert.

Die Fraunhofer-Wissenschaftler 
haben herausgefunden: Neben einem 
konsequenten Datenmonitoring ist 
die Qualität der Interaktion und Kom-
munikation der Führungskräfte und 
Unternehmenschefs das wichtigste 
Steuerungsinstrument in Krisenzei-
ten. Schwierige Entscheidungen müs-
sen transparent und nachvollziehbar 
begründet werden, so das einhelli-
ge Urteil von rund 90 % der befrag-
ten Unternehmer und Führungskräfte. 
Die strategische Kommunikation ist 

für die Wahrnehmung des Unterneh-
mens nach innen und außen entschei-
dend. Zwar bewertet knapp die Hälfte 
der Befragten die aktuelle Medienbe-
richterstattung negativ, dennoch kön-
nen auch in diesen Zeiten mit geziel-
ter und gestaltender Kommunikation 
neue Perspektiven geschaffen wer-
den. Dafür sprachen sich rund 70 % 
der Befragten aus. 

Das direkte Gespräch suchen

Neben der medialen Kommunikati-
on ist in Krisenzeiten auch der direkte 
Dialog mit allen internen und externen 
Bezugsgruppen besonders wichtig: 
48 % der Manager befürworten die 
unverzügliche Kommunikation, bei-
spielsweise um schädliche Gerüch-
te und Spekulationen zu verhindern 
oder einzudämmen, 36 % stimmen 
dieser Aussage zumindest teilweise 
zu. Die große Mehrheit der befrag-
ten Führungskräfte spricht sich für 
den direkten Dialog aus, um für Ver-
ständnis und Vertrauen in ihre Ent-

scheidungen zu werben. Dem Votum, 
eine kooperative Unternehmenskul-
tur zu fördern, um die Zusammenar-
beit unter Kollegen zu verbessern, fol-
gen rund 61 %. Darüber hinaus plant 
gut die Hälfte der Manager, den Mitar-
beiterkontakt und Wissensaustausch 
zu fördern. 

„Die Ergebnisse der Studie zeigen, 
dass neben dem verbesserten Ein-
satz wirkungsvoller Steuerungsins-
trumente vor allem in der Optimie-
rung der Führungskräftekommunikati-
on noch Handlungspotenzial gesehen 
wird“, betont Professor Dr.-Ing. Die-
ter Spath, Institutsleiter des IAO. „Das 
Management muss sich in Zeiten des 
permanenten Wandels schneller an 
Fakten, aber auch Kollegenmeinun-
gen orientieren, um selbst Orientie-
rung nach innen und außen geben zu 
können.“ Nach wie vor würden jedoch 
viele Veränderungsprozesse durch 
ungenutzte Kollaborationstechniken 
und schlecht koordinierte Kommuni-
kation eher torpediert als unterstützt, 
kritisiert Spath.
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Kredit- und Finanzierungsbedin-
gungen deutscher Unternehmen 
stehen im Mittelpunkt der Unter-
nehmensbefragung 2009, in der die 
KfW-Bankengruppe Betriebe unter-
schiedlicher Größen untersucht. 
Quintessenz: Während größe-
re Firmen überwiegend keine Ver-
schlechterung der Kreditbedingun-
gen melden, hat sich die Lage für 
kleine Mittelständler verschärft. 

Ein Trend, der sich in Zukunft noch 
verstärken könnte, wenn der Mittel-
stand nicht auf veränderte Anforde-
rungen in der Finanzierung reagiert.

Trotz der heute üblichen, moder-
nen Ratingverfahren wussten etwa 
30 % der befragten mittelständischen 
Unternehmer nichts von einem Rating 
ihres Betriebes oder gaben an, des-
sen Ergebnisse nicht zu kennen. Die 
Entwicklung der Ratingergebnisse im 
Vergleich zu den  Vorjahren unter-
streicht diese Feststellung: Firmen mit 
mehr als 50 Mio. Euro Jahresumsatz 
konnten ihre Ratingergebnisse dop-
pelt so häufig verbessern wie kleine 
Unternehmen mit weniger als 1 Mio. 
Euro Umsatz. Insbesondere für klei-
nere Unternehmen ist eine intensi-
vere Beschäftigung mit dem Thema 
„Rating“ sinnvoll und erforderlich. Im 

Gespräch mit der Hausbank erhalten 
Mittelständler wichtige Informationen 
zum Ratingverfahren und den zugrun-
de liegenden Faktoren. 

Im zweiten Schritt lassen sich dann 
gezielt Maßnahmen identifizieren, mit 
denen das Rating verbessert werden 
kann. Dafür genügen oftmals schon 
einfache Leistungen: transparentere 
Informationen für das Kreditinstitut, 
eine verbesserte Eigenkapitalausstat-
tung oder eine dokumentierte Nach-
folgeregelung für die Unternehmens-
führung.

Download

www.kfw.de/DE_Home/Service/
Download_Center/Allgemeine_
Publikationen/Research/
Unternehme19034.jsp

Einen guten Überblick zum 
Thema Rating bietet die Kun-
denbroschüre der Volksban-
ken Raiffeisenbanken „Risiken 
erkennen - Potentiale nutzen: 
ein Ratgeber für mittelständi-
sche Unternehmen“. Bei Inte-
resse sprechen Sie bitte Ihren 
Kundenberater an.

Risikomanagement wird immer wichtiger

Rentenversicherung: Pflichtbeiträge für Franchisenehmer
Wer als Franchisenehmer keinen 

versicherungspflichtigen Arbeit-
nehmer, sondern geringfügig Ent-
lohnte beschäftigt, muss Pflichtbei-
träge zur gesetzlichen Rentenver-
sicherung zahlen. Das ist die Kon-
sequenz eines aktuellen Urteils des 
Bundessozialgerichts (Az.: B 12 R 
3/08).

In dem verhandelten Fall hatte 
eine Kauffrau mit einem Franchise-
geber einen „Partner- und System-
vertrag“ abgeschlossen. Gegenstand 
war der Verkauf der vom Franchisege-
ber  gelieferten Backwaren im eigenen 
Namen in einem vom Franchisegeber 
zur Verfügung gestellten Backshop. 
Sie durfte die Waren veredeln und die 
Preise weitgehend frei kalkulieren. Zur 
Unterstützung hatte sie eine Hilfskraft 
eingestellt, die zunächst auf geringfü-
giger Basis beschäftigt war. Ein Jahr 

später wurde der Vertrag in ein ver-
sicherungspflichtiges Arbeitsverhält-
nis umgewandelt. Strittig zwischen 
der Franchisenehmerin und der deut-
schen Rentenversicherung Bund war 
die Pflichtmitgliedschaft der Fran-
chisenehmerin während der Zeit der 
geringfügigen Beschäftigung der 
Hilfskraft. 

Die Richter des Bundessozialge-
richts schlossen sich der Auffassung 
der Rentenversicherung an. Die Fran-
chisenehmerin habe – solange keine 
Versicherungspflichtigen beschäf-
tigt waren – nur einen Auftragge-
ber gehabt: den Franchisegeber. Die 
Backshopinhaberin machte geltend, 
dass ihre Auftraggeber die Kunden 
seien. Dem folgten die Richter nicht. 
Wer als Selbstständiger den Fran-
chisegeber als alleinigen Auftrag-
geber hat, ist von ihm wirtschaft-
lich abhängig. Damit liegen die Vor-

aussetzungen für die Versicherungs-
pflicht vor. Erst von dem Zeitpunkt, 
an dem die Hilfskraft versicherungs-
pflichtig beschäftigt wird, entfällt für 
den Franchisenehmer die eigene Ver-
sicherungspflicht. 

Leiharbeiter bekommen 
keine Fahrtkosten zurück

Auch Leiharbeitnehmer mit wech-
selnden Arbeitsorten haben keinen 
Anspruch auf Erstattung der Fahrt-
kosten durch den Arbeitgeber. Das 
entschied das Landesarbeitsge-
richt Rheinland-Pfalz. Im konkreten 
Fall galt für den Kläger ein zwischen 
dem Deutschen Gewerkschaftsbund 
(DGB) und der Tarifgemeinschaft 
Zeitarbeit ausgehandelter Tarifver-
trag. Dieser Tarifvertrag sah vor, dass 
Fahrtzeiten von mehr als eineinhalb 
Stunden zum Einsatzort als Arbeits-
zeit bezahlt werden müssten. Weite-
re Regelungen zum Ersatz von Fahrt-
kosten enthielt der Tarifvertrag jedoch 
nicht.

Daher wiesen die Richter auch 
die Klage des Zeitarbeitnehmers auf 
Erstattung von gut 1.000 Euro Fahrt-
kosten für Arbeitseinsätze zwischen 
Juni und September 2008 zurück. 
Die Aufwendungen für Fahrten vom 
Wohnort zur Arbeitsstätte müssten 
Arbeitnehmer in aller Regel selbst tra-
gen. Das gelte auch bei wechseln-
den Einsatzorten. Ein Erstattungs-
anspruch müsse ausdrücklich im 
Arbeitsvertrag geregelt sein, was hier 
aber nicht der Fall gewesen sei (LAG 
Rheinland-Pfalz, Urteil vom 8. Sep-
tember 2009, AZ: 1 Sa 331/09).


